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Einer freiwilligen Prüfung, bei der er die gleichen Anforderungen erfüllte, die für 
österreichische Staatsbürger die Voraussetzung für die Erteilung des Befähigungsnach
weises zur Führung von Personen in Höhlen und Karsterscheinungen sind, unterzog sich 
überdies Herr Stephan Weinbruch (Fnedersdorf, Bundesrepublik Deutschland). 

h.I. 

Oberösterreich: 

Salzburg: 
Steiermark: 

Wien: 

KARST, HÖHLEN, NATUR- UND UMWELTSCHUTZ 

Deklaration der Internationalen 
Alpenschutzkommission zur integralen Planung 

im alpinen Raum 

Die Internationale AlpeiisUiutzkommission hat ihre 28. Jahrestagung vom 18. bis 
20. September 1980 in Triesen-V.ulu/ (I m liiaisiein) abgehalten. Bei den Jahrestagungen 
dieser Institution, der Vertreter der mit einschlägigen Fragen befaßten Behörden, ein
schlägiger wissenschaftlicher Institute und privater Vereine und Verbände aus allen 
Alpenstaaten angehören 1), wird aktuellen Entwicklungen und Problemen im Alpenraum 
besonderes Augenmerk geschenkt und dazu Stellung genommen. Im September 1980 
stand die „integrale Planung im alpinen Raum" im Brennpunkt der Beratungen. 

Integrale Planungen sollen die Möglichkeiten eines Interessenausgleiches zwischen 
Land- und Forstwirtschaft, Wasser- und Energiewirtschaft, Fremdenverkehr und Natur-
und Umweltschutz ausschöpfen, bevor durch einseitig getroffene und möglicherweise 
irreversible Entscheidungen und Maßnahmen ökologische Schäden auftreten, deren 

') Der Berichterstatter vertritt im österreichischen Nationalkomitec der Internatio
nalen Alpenschutzkommission (CIPRA) das Institut für Höhlenforschung am Natur
historischen Museum, den Verband österreichisc her Höhlenforscher und das Institut für 
Geographie der Universität Salzburg. 
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Sanierung unmöglich oder nur mit immensen Kosten durchführbar "ist. In der Deklaration 
von Vaduz, die zum Abschluß der Gespräche einstimmig beschlossen wurde, wird wegen 
der weiter wachsenden Bedrohung des alpinen Naturhaushaltes und Erlebniswertes 
erneut an alle Entscheidungsträger der dringende Appell gerichtet, die noch unversehrten 
Teile der Alpen als „Freiräume" und ökologische Ausgleichsgebiete zu erhalten. 

Ausdrücklich wird in der Deklaration darauf verwiesen, daß die weitere Erschlie
ßung des Alpenraumes auf die sehr unterschiedliche ökologische Belastbarkeit der ein
zelnen Teilräume abzustimmen ist. Wörtlich heißt es in dieser Deklaration: „Die Siche
rung möglichst großer, von technischer Erschließung frei zu haltender Ruhezonen mit 
großem Erlebniswert ist eine vorrangige Aufgabe der Raumordnung". 

In der Deklaration wird weiters wörtlich ausgeführt: „Solche Ruhezonen wie auch 
Schutzgebiete und Nationalparke haben insbesondere in der Nachbarschaft bzw. im Aus
strahlungsbereich hoch entwickelter Täler und großstädtischer Zentren außerordentliche 
Bedeutung. 

Weitere Eingriffe oberhalb der Baumgrenze sind in Anbetracht der großen ökologi
schen Empfindlichkeit dieser Zone zu unterlassen. Daher ist im besonderen auch von zu
sätzlichen Gletschcrerschließungen abzusehen. 

Wo die Sicherung von Ruhezonen und Schutzgebieten mit ökonomischen Ein
schränkungen bzw. Erschließungsverzichten verbunden ist, muß für einen angemessenen 
Ausgleich (z. B. in Form zweckgebundener Zuschüsse, eines regionalen Ausgleichstonds 
oder von Transferzahlungen der Fremdenverkehrswirtschaft an die Berglandwirtschaft) 
vorgesorgt werden." 

Die Deklaration befaßt sich fernerauch mit der Beurteilung von Erschließungsmaß-
nahmen und den Maßnahmen zur Wasserkraftnutzung im Alpenraum. Insbesondere die 
oben angeführte Stellungnahme zu weiteren Erschließungen ermöglicht es den Karst- und 
Höhlenforschern aller Alpenstaaten, ihren Behörden gegenüber unter Berufung auf die 
Internationale Alpenschutzkommission entschieden aufzutreten, wenn Planungen oder 
Projekte in Karstgebieten auftauchen, die mit dem Ökosystem „Karst" unvereinbar sind 
und eine weitere Gefährdung der noch bestehenden naturnahen Karstlandschaften oder 
des Karstwasserhaushaltes mit sich bringen könnten. 

Der vollständige Text der Deklaration von Vaduz liegt beim Verband österreichi
scher Höhlenforscher auf. Dr. Huberl Trimmel (Wien) 

Maßnahmen zum Schutze von Höhlen in Österreich 

Dem Institut für Höhlenforschung des Naturhistorischen Museums, das als speläo-
logisches Dokumentationszentrum für Österreich gedacht ist, sind f olgende Maßnahmen 
zum Schutz von Höhlen bekannt geworden: 

/. Erklärung der Schafsteinhöhle (Kaiasternummer 1625/100) an der Südseile des Traweng im 
Toten Gebirge (Steiermark) zum Naturdenkmal. 

Der entsprechende Bescheid wurde auf Grund des in der Steiermark zur Zeit als 
Landesgesetz geltenden Naturhöhlengesetzes (Bundesgesetz vom 26. 6. 1928, B G B l . Nr. 
169, zum Schutze von Naturhöhlen, in der derzeit geltenden Fassung) von der Bezirks
hauptmannschaft Liezen mit Geschäftszahl 7 T 17/ — 1980 am 26. Juni 1980 erlassen. 
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